
 

Ausschreibung zum 

Osterhasenrennen 2025 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstalter: 
Deutscher Minicar Club e.V. – Steckenberg 4 – 24232 Schönkirchen  
 
Ausrichter:  
LA Speedway Racing Club e.V. Ov.Nr. 4/246  
 
Termin:  
12.+13. April 2025  
 
Ort:  
Offroad Strecke des LA Speedway Racing Clubs e.V. 
84034 Ellermühle/ Landshut Flugplatzstr. 9   
(Richtung Speedwaystadion, ADAC Sicherheitstraining) 
 
Grundlage der Veranstaltung:  
a) Neueste Durchführungsbestimmungen für Wettbewerbe des DMC  
b) Aktuell gültiges DMC Reglement  
c) vorliegende Ausschreibung  
d) Fahrerbesprechung  
 
Starterfeld, Klassen und Rennsystem:  
Maximal 140 Nennungen über alle Klassen. 
Gruppengröße maximal 14  
 
Klasse 1: OR8 Expert (freie Reifenwahl) 
Klasse 2: OR8 Hobby (Einheitsreifen) 
Klasse 3: ORE8 (freie Reifenwahl) 
 
Jeder Teilnehmer entscheidet selbst ob er OR8 Expert oder Hobby fährt, hier ist nur eine 
Nennung pro Teilnehmer zulässig. 
Doppelstarter OR8 und ORE8 ist möglich. 
 
Wir öffnen das Nenntool (weiteres siehe Punkt Nennung) mit 6 Gruppen OR8 Expert (84 
Nennungen), 2 Gruppen OR8 Hobby (28 Nennungen) und 2 Gruppen ORE8 (28 
Nennungen) 
Wir behalten uns hier das Recht vor Verschiebungen der Gruppenanzahl vorzunehmen. 
Die maximale Teilnehmerzahl von 140 bleibt dabei unberührt. 
 
 
 
 
 



Rennsystem:  
OR8 Expert/Hobby 
Subfinale, bump up nach DMC Reglement 
Finale bis ¼ Finale - 5 Aufsteiger 
½ Finale - 7 Aufsteiger 
 
ORE8 
Nach den Vorläufen Einteilung in die A/B Finale, nach DMC Reglement 
 
Einheitsreifen OR8 Hobby: 
Der Markierte Einheitsreifen kann nur von Teilnehmern aus der Nennliste von OR8 Hobby 
bezogen werden. Reifenausgabe erfolgt bei der Veranstaltung. 
Erlaubt sind folgende Einheitsreifen, Mini Spike Deep V der Firma TGM in der Mischung soft 
auf original verklebter Felge. Die Reifen werden gekennzeichnet personalisiert ausgegeben.  
Mengenbeschränkung: max. 4 Satz pro Teilnehmer 
Das Reifenschmieren und Beschneiden jeglicher Art ist verboten und wird mit Disqualifikation 
bestraft. 
Die Reifen sind über Custos RC, Michael Wächter zu beziehen und können ausschließlich 
direkt bei Ihm zum Preis von 30,00 € pro Satz bezogen werden. 
 
Rennleiter: Florian Schrenk 
Zeitnehmer: Uwe Baldes 
 
Decoder: MyLaps RC4 (4.4)  
Transponder: ausschließlich MyLaps (RC2, RC4) 
Software: RCM Ultimate 
Livetiming und Live-Reports via www.myRCM.ch 
  
Streckenposten:  
Nach DMC Reglement. Auch im Training wird mit Streckenposten gefahren.  
Bei Nichteinnahme erfolgt eine Runde Abzug auf alle Vorläufe/Finalläufe.  
Fahrer haben auch im Training die Streckenposten einzunehmen.  
Jugendliche unter 14 Jahren dürfen keinen Streckenposten machen und müssen einen 
Streckenpostenersatz stellen.  
Fahrer sind selbstständig für Ihre Streckenposten verantwortlich, nicht der Veranstalter! 
  
Wegen des Zeitplans bitten wir insbesondere hier um Eure Mithilfe, um eine reibungslose 
Veranstaltung austragen zu können. Wir wollen nämlich keine Strafen verhängen, zwingt uns 
deshalb bitte auch nicht dazu.  
 
Vorl. Zeitplan:  
Samstag: 9:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Sonntag 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
ca. 17:00 Uhr Siegerehrung  
 
Fahrer die am Samstag ohne Angabe von dringenden Gründen keine Vorläufe fahren 
können, sind Sonntag nicht Startberechtigt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nennung:  
Nennung erfolgt über das online Nennformular myRCM.ch  
Das Nenntool wird am 22.02.2025 um 20:30 Uhr geöffnet.   
Doppelnennungen sind zugelassen. 
  
Nennschluss: 31.03.2025, 23:59 
Nachnennungen werden nicht angenommen.  
Nenngeld: Erwachsene 35,00€ Jugendliche 20,00€  
Das Nenngeld ist mit der Nennung zur Zahlung fällig. 
  
Nennungen die nach 5 Werktagen keinen Zahlungseingang haben werden aus der 
Starterliste gelöscht. Fahrer können sich aber neu nennen.  
 
Bankverbindung:  
per Paypal an vorstand@laspeedway.de  
oder  
Sparkasse Landshut  
IBAN : DE33 7435 0000 0000 0048 63  
Nenngeld ist Reuegeld, eine Rückzahlung ist ausgeschlossen. 
  
Preise:  
1-14 OR8 Expert 
1-3 OR8 Hobby  
1-3 ORE8 A, B  
Alle Teilnehmer im Jugend- Juniorfinale.   
  
Fahrerlager:  
überdacht, Stühle – Tische – Pavillons mitbringen  
 
Camping und Unterkunft:  
Camping ist an der Strecke ab Freitag, den 11.04.2025 ab 10:00 Uhr möglich.  
Die Campinggebühr beträgt 10€ pro Nacht 
(Strom wird am Freitag verfügbar sein, da dies nicht Teil der Veranstaltung ist besteht 
allerdings kein Anrecht darauf) 
Gasthäuser & Pensionen siehe unten. 
  
Verpflegung:  
Dafür ist am Sa + So bestens gesorgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strecke: 
 
Länge: 350m 
 
Breite: 4m 
 
Naturlehm (80%) mit 
Kunstrasen (15%) über 
den Sprüngen 
Pflastersteine (5%) 
 



 
Sicherheit und Allgemeines: 
Allgemeines/Hausordnung: 
 
Folgende Punkte sind Auflagen des Betreibers Stadt Landshut die uns auferlegt werden um 
die Einrichtungen rund um unser Vereinsgelände nutzen zu können: 
 

• Grillen und offenes Feuer im Fahrerlager ist verboten! 
 

• RC-Modelle jeglicher Art dürfen ausschließlich auf der Rennstrecke bewegt werden! 
 

• Keine laufenden Nitromotoren im Fahrerlager, nutzt dafür bitte die dafür 
vorgesehenen Einrichtungen auf dem Gelände neben dem Fahrerstand! 

 

• Stromaggregate im Fahrerlager und auf dem Gelände sind nicht gestattet! 
 

• Das Gelände des Speedwaystadions darf nur auf den vorgesehenen Wegen zur 
Benutzung der Toiletten betreten werden. Das Verlassen der vorgeschriebenen Wege 
ist untersagt! 

 

• Die Toiletten sind sauber zu halten und auch so zu verlassen 
 

• Das gesamte Gelände ist sauber zu halten! Müllsäcke sind kostenlos im 
Küchenanbau erhältlich 

 

• Fußballspielen im Bereich des Fahrerlagers ist nicht gestattet (Gefahr der 
Beschädigung der Photovoltaikanlage)  
Die Grünfläche westlich des Fahrerlagers kann dazu genutzt werden. 
Eltern haften für Ihre Kinder! 

 
Wir sind verpflichtet diese Auflagen durchzusetzen, um diese Örtlichkeiten weiterhin nutzen 
zu dürfen. Bitte akzeptiert diese und haltet euch daran. Danke! 
 

• Der bereitgestellte Strom dient ausschließlich zum Laden der benötigten Akkus/Lipos! 
Elektrische Heiz- oder Klimageräte, Heißluftpistolen, Wasserkocher, Kühlschränke, 
Mikrowellen, Waschmaschinen oder anderweitige Stromverbraucher dieser Art dürfen 
wegen Stromnetzüberlastung nicht betrieben werden. (Solche Geräte haben schon 
des Öfteren zum Zusammenbruch der Stromversorgung geführt) 

 
Verantwortlichkeit des Ausrichters:  
Der Ausrichter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt, aus Sicherheitsgründen 
oder behördlich angeordnete erforderliche Änderungen der Ausschreibung oder des 
Rennablaufs vorzunehmen. Die Veranstaltung kann durch außerordentliche Umstände, 
witterungsbedingt, oder höhere Gewalt abgesagt werden, ohne das irgendwelche 
Schadensersatzpflicht übernommen wird.  
 
Haftungsausschluss:  
gemäß DMC Reglement 
 
 
 
 
 
  
 



 
Datenschutz: 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung und Verwendung von Personendaten und -abbildungen: 
 
Mit der Teilnahme an dieser öffentlichen Veranstaltung willigt der Fahrer bzw. dessen 
gesetzlicher Vertreter zur Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos und Videos 
seiner Person ein. Die Einwilligung gilt für Fotos und Videos zur Veröffentlichung und 
Verbreitung in Publikationen des Ausrichters bzw. des Veranstalters sowie zur 
Veröffentlichung in Printmedien, Fernsehen sowie auf Internetseiten und in sozialen Medien 
des Ausrichters und des Veranstalters, des Weiteren durch beauftragte Medienvertreter. 
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist bei Einzelabbildungen 
jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessensabwägung eindeutig zu Gunsten des Fahrers 
ausfällt. 
 
Mit dem Absenden der Nenninformationen erfolgt die Zustimmung, dass die vorgenannten 
Angaben so automatisch in die Nennliste übernommen und unter anderem auf 
www.dmconline.com und verbunden Medien, sozialen Medien, Nenntools veröffentlicht 
werden können. 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung und Verwendung von Rennergebnissen 
 
Mit der Teilnahme an dieser öffentlichen Veranstaltung willigt der Fahrer bzw. der 
gesetzliche Vertreter zur Veröffentlichung von Rennergebnissen seiner Person ein. Die 
Einwilligung gilt für die Veröffentlichungen in Publikationen des Ausrichters bzw. des 
Veranstalters zur Veröffentlichung in Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, im Internet auf 
den Internetseiten des Ausrichters, des Veranstalters, verbunden Medien, Nenntools sowie 
in sozialen Medien und beauftragten Medienvertretern. 
Mit der Nennung erfolgt die Zustimmung, dass die vorgenannten Personendaten/- 
Abbildungen und Rennergebnisse im beschriebenen Rahmen und Orten verwendet und 
veröffentlicht werden können. 
 
Gasthäuser & Pensionen: (Auswahl) 
 
  

Landgasthof Hutzenthaler 
Landshuter Str. 36 
84079 Bruckberg 

Hotel-Restaurant Eberlwirt 
Landshuter Strasse 32 
84079 Bruckberg 

Gasthaus und Hotel Forster am See 
Stauseestr. 1 
84174 Eching 

Apartimo Hotel 
Äußere Parkstraße 7 
84032 Altdorf 

Boarding House 
Sankt-Wolfgang-Platz 10 
84032 Landshut 

Hotel 37 
Bernsteinstrasse 37a 
84032 Altdorf 


